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1. Instanz
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2. Instanz

Aktenzeichen L 4 KR 138/96
Datum 26.11.1998

3. Instanz

Datum 08.12.1999

Die Revision des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts
vom 26. November 1998 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten des
Revisionsverfahrens sind nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Streitig ist, ob der KlÃ¤ger als Rentner krankenversicherungspflichtig ist.

Der 1927 geborene KlÃ¤ger begann im Januar 1947 eine Ausbildung. Er war mit
Unterbrechungen bis Ende 1970 in der gesetzlichen Krankenversicherung
versichert, zuletzt als Mitglied der beklagten Krankenkasse. Seit 1971 war er als
Angestellter bei der Post wegen Ã�berschreitens der Jahresarbeitsverdienstgrenze
(JAV-Grenze) versicherungsfrei und privat krankenversichert. Seine Arbeitgeberin
ging Ende 1979 davon aus, der KlÃ¤ger werde vom 1. Januar 1980 an wegen der
ErhÃ¶hung der JAV-Grenze wieder versicherungspflichtig. Die Beklagte befreite ihn
auf seinen Antrag mit Wirkung vom 1. Januar 1980 nach Â§ 173b der
Reichsversicherungsordnung (RVO) von der Versicherungspflicht (Bescheid vom 29.
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Januar 1980). Der Bescheid enthielt den Hinweis, kÃ¼nftig sei eine
Versicherungspflicht nach Â§ 165 Abs 1 Nr 2 RVO ausgeschlossen. In der Folgezeit
wurde Versicherungspflicht von der Beklagten nicht mehr angenommen und vom
KlÃ¤ger zunÃ¤chst auch nicht mehr geltend gemacht.

Der KlÃ¤ger stellte am 11. Juni 1990 einen Rentenantrag. Er bezieht seit Januar
1991 Altersruhegeld von der beigeladenen Bundesversicherungsanstalt fÃ¼r
Angestellte. Die Beklagte stellte mit Bescheid vom 27. Juli 1990 fest, der KlÃ¤ger
werde auf Grund des Rentenantrags nicht Mitglied in der Krankenversicherung der
Rentner (KVdR), weil er die notwendige Vorversicherungszeit nicht erfÃ¼llt habe.
Dieser Bescheid wurde bindend. Der KlÃ¤ger beantragte Ende 1993 die
Ã�berprÃ¼fung des Bescheides. Die Beklagte lehnte es mit Bescheid vom 9.
Februar 1994 erneut ab, die Mitgliedschaft in der KVdR festzustellen. Der KlÃ¤ger
legte Widerspruch ein und machte nunmehr geltend, er sei zwischen 1950 und
1990 insgesamt 23 Jahre pflichtversichert gewesen. Im Jahre 1980 sei er zu Unrecht
von der Versicherungspflicht befreit worden, weil er seit dem 1. Januar 1980 die JAV-
Grenze weiterhin Ã¼berschritten habe. Er habe deshalb zum 1. Januar 1988, als er
die JAV-Grenze unterschritten habe, Mitglied der Beklagten werden kÃ¶nnen. Die
Beklagte wies den Widerspruch zurÃ¼ck (Widerspruchsbescheid vom 15. Juni
1994).

Der KlÃ¤ger hat Klage erhoben. WÃ¤hrend des Klageverfahrens hat es die Beklagte
mit Bescheid vom 22. Februar 1996 abgelehnt, den Befreiungsbescheid vom 29.
Januar 1980 zurÃ¼ckzunehmen. Dieser Bescheid sei nach dem bis zum 31.
Dezember 1980 geltenden Recht unanfechtbar geworden und kÃ¶nne nach Â§ 44
des Sozialgesetzbuchs â�� Verwaltungsverfahren (SGB X) nicht aufgehoben
werden. Der bindende Bescheid schlieÃ�e eine Versicherungspflicht dauerhaft aus.
Die Beklagte gab in dem Bescheid an, welche Zeiten zwischen dem 1. Januar 1950
und der Rentenantragstellung zu berÃ¼cksichtigen seien, und errechnete
Mitgliedschaftszeiten von 18 Jahren 10 Monaten und 7 Tagen.

Das Sozialgericht (SG) hat mit Urteil vom 26. September 1996 den Bescheid vom 9.
Februar 1994 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 15. Juni 1994
aufgehoben, soweit darin eine RÃ¼cknahme des Bescheides zur KVdR vom 27. Juli
1990 abgelehnt wurde, den Bescheid der Beklagten vom 22. Februar 1996 zur
Ã�berprÃ¼fung des Befreiungsbescheides aufgehoben sowie die Beklagte
verurteilt, den Bescheid vom 27. Juli 1990 aufzuheben und den KlÃ¤ger in die KVdR
aufzunehmen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landessozialgericht (LSG)
das Urteil des SG aufgehoben und die Klage abgewiesen. Der KlÃ¤ger sei als
Rentner nicht versicherungspflichtig, weil er die notwendige Vorversicherungszeit
nicht erfÃ¼llt habe. Dieses scheitere daran, daÃ� er in der Zeit vom 1. Januar 1988
bis zur Rentenantragstellung am 18. Juni 1990, in der er zusÃ¤tzlich zu den von der
Beklagten angenommenen Zeiten versicherungspflichtig gewesen sein wolle,
aufgrund des Bescheides vom 29. Januar 1980 von der Versicherungspflicht befreit
gewesen sei. Rechtsgrundlage fÃ¼r diesen Bescheid sei Â§ 173b RVO. Der
Befreiungsbescheid sei zwar rechtswidrig gewesen, weil der KlÃ¤ger damals mit
seinem Entgelt nicht auf der angehobenen JAV-Grenze oder darunter gelegen und er
daher nicht versicherungspflichtig geworden sei. Trotz seiner Rechtswidrigkeit sei
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der Befreiungsbescheid aber wirksam. Die Beklagte habe seine RÃ¼cknahme fÃ¼r
die Vergangenheit ermessensfehlerfrei abgelehnt.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision des KlÃ¤gers. Er rÃ¼gt sinngemÃ¤Ã�
eine Verletzung des Â§ 5 Abs 1 Nr 11 des Sozialgesetzbuchs â�� Gesetzliche
Krankenversicherung (SGB V), des Art 56 Abs 1 des Gesundheitsreformgesetzes
(GRG), des Â§ 173b RVO sowie der Â§Â§ 40, 44 SGB X. Die Vorversicherungszeit
fÃ¼r die KVdR sei jedenfalls erfÃ¼llt, wenn die Zeit von Januar 1988 bis zur
Rentenantragstellung im Juni 1990 als Pflichtversicherungszeit mitberÃ¼cksichtigt
werde. Das SG habe zutreffend entschieden, daÃ� diese Zeit anzurechnen sei, weil
der Befreiungsbescheid vom 29. Januar 1980 mangels Eintritts von
Versicherungspflicht rechtswidrig gewesen sei. Im Ã¼brigen habe der
Befreiungsbescheid bei spÃ¤terem erneuten Ã�berschreiten der Grenze seine
Wirksamkeit verloren, so daÃ� bei Unterschreiten der Grenze im Jahre 1988
Versicherungspflicht eingetreten sei. Wenn bei ErlaÃ� des Befreiungsbescheides im
Jahre 1980 jedoch tatsÃ¤chlich die Grenze nicht mehr Ã¼berschritten gewesen sei
und grundsÃ¤tzlich Versicherungspflicht bestanden habe, sei die Grenze auch schon
in den Jahren vorher nicht mehr Ã¼berschritten gewesen. Er, der KlÃ¤ger, sei dann
vor 1980 wieder versicherungspflichtig geworden und in diesem Fall wegen
VersÃ¤umung der Antragsfrist im Jahre 1980 zu Unrecht von der
Versicherungspflicht befreit worden. Auch unter BerÃ¼cksichtigung der
Versicherungszeiten aus den letzten Jahren vor 1980 habe er eine ausreichende
Vorversicherungszeit aufzuweisen. â�� Im Ã¼brigen habe das LSG nicht
berÃ¼cksichtigt, daÃ� weitere Zeiten angerechnet werden mÃ¼Ã�ten, weil er in
den Jahren 1959 bis 1964 von seinem Stiefvater angemeldet gewesen sei.Die
Anforderungen an den Nachweis dieser Zeiten dÃ¼rften nicht Ã¼berspannt
werden. Er sei auÃ�erdem im Jahre 1980 von Seiten der Beklagten durch eine
unzutreffende Auskunft auf die MÃ¶glichkeit der Befreiung hingewiesen worden.

Der KlÃ¤ger beantragt,
das Urteil des LSG vom 26. November 1998 aufzuheben und die Berufung der
Beklagten gegen das Urteil des SG vom 26. September 1996 zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend.

Die Beigeladene hat keinen Antrag gestellt und sich auch zur Sache nicht
geÃ¤uÃ�ert.

II

Die Revision des KlÃ¤gers ist unbegrÃ¼ndet. Das LSG hat zu Recht der Berufung
der Beklagten gegen das Urteil des SG stattgegeben und die Klage abgewiesen.

1. Angefochten sind der Bescheid vom 9. Februar 1994 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 15. Juni 1994 und der Bescheid vom 22. Februar
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1996, der nach Â§ 96 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) Gegenstand des Verfahrens
geworden ist. Er ergÃ¤nzt den Bescheid vom 9. Februar 1994 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 15. Juni 1994. Ã�ber die vom KlÃ¤ger beantragte
RÃ¼cknahme des Bescheides vom 27. Juli 1990 konnte die Beklagte aufgrund des
Vorbringens im Widerspruchsverfahren, er sei 1980 zu Unrecht von der
Versicherungspflicht befreit worden und habe deshalb 1988, als er
versicherungspflichtig geworden sei, wieder Mitglied in der gesetzlichen
Krankenversicherung werden kÃ¶nnen, nur entscheiden, wenn sie auch darÃ¼ber
befand, ob der Befreiungsbescheid vom 29. Januar 1980 zurÃ¼ckzunehmen war.

2. Der Bescheid vom 9. Februar 1994 ist nicht rechtswidrig. Die Beklagte hat darin
die Feststellung der Versicherungspflicht in der KVdR und sinngemÃ¤Ã� die
RÃ¼cknahme des belastenden Bescheides vom 27. Juli 1990 abgelehnt, mit dem
sie bereits frÃ¼her die bei Rentenantragstellung beantragte Versicherungspflicht in
der beitragsgÃ¼nstigen KVdR verneint hatte.

Der Bescheid vom 27. Juli 1990 ist nicht nach Â§ 44 Abs 2 SGB X
zurÃ¼ckzunehmen, denn er ist nicht rechtswidrig. Der KlÃ¤ger erfÃ¼llte bei
Stellung des Rentenantrags am 11. Juni 1990 nicht die Voraussetzungen fÃ¼r die
KVdR nach Â§ 5 Abs 1 Nr 11 SGB V (idF des Art 1 GRG vom 20. Dezember 1988
(BGBl I S 2477)). Er war seit 1971 nicht mehr Mitglied in der gesetzlichen
Krankenversicherung und damit in der Zeit seit Aufnahme seiner ErwerbstÃ¤tigkeit
im Jahr 1947 bis zum Rentenantrag im Jahr 1990 nicht mindestens neun Zehntel der
zweiten HÃ¤lfte dieses Zeitraums Mitglied. Der KlÃ¤ger erfÃ¼llte auch die
Vorversicherungszeit nach Art 56 Abs 1 GRG (idF des GRG vom 20. Dezember 1988
(BGBl I S 2477)) nicht, denn er war vom 1. Januar 1950 bis zum Rentenantrag nicht
mindestens die HÃ¤lfte der Zeit Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Das LSG hat festgestellt, daÃ� der KlÃ¤ger in diesen mehr als 40 Jahren vom 1.
Januar 1950 bis zum 11. Juni 1990 nur 18 Jahre 10 Monate und 7 Tage Mitglied war.

Weitere Mitgliedschaftszeiten waren und sind als Vorversicherungszeiten nicht zu
berÃ¼cksichtigen. Der KlÃ¤ger war seit 1971, als er wegen Ã�berschreitens der JAV-
Grenze versicherungsfrei wurde und sich privat versicherte, nicht mehr Mitglied in
der gesetzlichen Krankenversicherung und ist es spÃ¤ter nicht wieder geworden.
Dies gilt auch fÃ¼r die Zeiten, in denen der KlÃ¤ger als Angestellter beschÃ¤ftigt
war und sein Arbeitsentgelt die nach Â§ 165 Abs 1 Nr 2 RVO maÃ�gebende JAV-
Grenze und die seit dem 1. Januar 1989 nach Â§ 6 Abs 1 Nr 1 SGB V geltende
Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE-Grenze) nicht Ã¼berstieg, was jedenfalls fÃ¼r die
Zeit ab Januar 1988 anzunehmen ist. Der KlÃ¤ger war in dieser Zeit gleichwohl nicht
nach Â§ 165 Abs 1 Nr 2 RVO oder Â§ 5 Abs 1 Nr 1 SGB V versicherungspflichtig,
denn er war mit Bescheid vom 29. Januar 1980 nach Â§ 173b RVO von der
Versicherungspflicht befreit worden. Diese Befreiung galt bis zum Ende seiner
BeschÃ¤ftigung im Jahre 1990 und ist von der Beklagten mit Recht nicht
zurÃ¼ckgenommen worden.

3. Der Senat kann offenlassen, ob der Befreiungsbescheid, der entgegen dem
Revisionsvorbringen jedenfalls nicht nichtig iS des Â§ 40 SGB X war, bei seinem
ErlaÃ� rechtmÃ¤Ã�ig oder rechtswidrig war. Die tatsÃ¤chlichen Feststellungen des
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LSG reichen nicht aus, um dieses zu entscheiden. Nach Â§ 173b RVO konnte auf
Antrag von der Versicherungspflicht des Â§ 165 Abs 1 Nr 2 RVO befreit werden, wer
wegen ErhÃ¶hung der JAE-Grenze versicherungspflichtig wurde. Dazu war der
Jahresarbeitsverdienst festzustellen. Das LSG hat jedoch keine Feststellungen dazu
getroffen, von welchem Jahresarbeitsverdienst des KlÃ¤gers fÃ¼r das Jahr 1980
auszugehen war. Die einzigen Angaben, die dazu im Verwaltungs- und im
Gerichtsverfahren gemacht wurden, sind Jahresarbeitsverdienste, die seinerzeit
dem RentenversicherungstrÃ¤ger gemeldet worden waren. Deren HÃ¶he entspricht
dem tatsÃ¤chlich erzielten beitragspflichtigen Arbeitsentgelt. Sie ist jedoch nicht
dafÃ¼r maÃ�gebend, ob in der Krankenversicherung die JAV-Grenze
Ã¼berschritten wird. FÃ¼r sie werden ZuschlÃ¤ge, die mit RÃ¼cksicht auf den
Familienstand gezahlt werden, nicht angerechnet (Â§ 165 Abs 4 RVO; heute Â§ 6
Abs 1 Nr 1 Halbsatz 3 SGB V). AuÃ�erdem ist der Jahresarbeitsverdienst
vorausschauend zu beurteilen, so daÃ� im Laufe des Jahres eintretende
ErhÃ¶hungen des Entgelts bei der Beurteilung zum Jahresbeginn noch nicht
berÃ¼cksichtigt werden dÃ¼rfen (vgl BSGE 66, 124 = SozR 2200 Â§ 165 Nr 97).

4. War der Bescheid vom 29. Januar 1980 rechtmÃ¤Ã�ig, weil der KlÃ¤ger seinerzeit
wegen der ErhÃ¶hung der JAV-Grenze versicherungspflichtig wurde und deshalb die
Voraussetzungen fÃ¼r die Befreiung nach Â§ 173b RVO vorlagen, so wurde er
spÃ¤ter als Angestellter nicht mehr versicherungspflichtig. Der Bescheid verlor
seine Wirksamkeit auch dann nicht, wenn der KlÃ¤ger in der Zeit nach 1980
zeitweise ohne die Befreiung nach Â§ 173b RVO schon kraft Gesetzes
versicherungsfrei war, weil er die JAV-Grenze erneut Ã¼berschritten hatte, wie das
SG angenommen hat.

Der Senat folgt nicht der Ansicht, ein Befreiungsbescheid nach Â§ 173b RVO verliere
seine Wirksamkeit durch Erledigung iS des Â§ 39 Abs 2 SGB X, wenn der befreite
Arbeitnehmer spÃ¤ter wegen einer ErhÃ¶hung seines Jahresarbeitsverdienstes kraft
Gesetzes versicherungsfrei werde; es trete deswegen wieder Versicherungspflicht
ein, wenn spÃ¤ter das Entgelt die Grenze nicht mehr Ã¼bersteige. Diese Ansicht ist
damit begrÃ¼ndet worden, daÃ� die Befreiungsentscheidung nur auf die konkrete
Dauer des jeweiligen Befreiungstatbestandes bezogen sei. Die Befreiung gelte nur,
solange "das (an sich versicherungspflichtige) BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis"
andauere und werde gegenstandslos, wenn die Grenze nach der Befreiung wieder
Ã¼berschritten werde (vgl Heinze in Gesamtkommentar Sozialversicherung, Â§
173b RVO Anm 6 (Stand 1980); mit Ã¤hnlicher BegrÃ¼ndung zum SGB V Baier in
Krauskopf, Soziale Krankenversicherung, Â§ 8 SGB V RdNr 17 (Stand April 1998)).
Allerdings hat das BSG wiederholt entschieden, daÃ� die Versicherungspflicht und
die Befreiung davon tatbestandsbezogen beurteilt werden mÃ¼ssen (vgl fÃ¼r die
Angestelltenversicherung BSGE 20, 133 = SozR RVO Â§ 165 Nr 42 und fÃ¼r die
Krankenversicherung BSGE 34, 205 = SozR RVO Â§ 165 Nr 69). Dem entsprach es,
daÃ� eine Befreiung nach Â§ 173b RVO nicht ausgesprochen werden durfte, wenn
ein Angestellter wÃ¤hrend einer im Ausland verrichteten BeschÃ¤ftigung nicht der
Versicherungspflicht unterlag (BSGE 39, 239 = SozR 2200 Â§ 173b Nr 1). Aus dem
Grundsatz, daÃ� Befreiungsentscheidungen auf das jeweilige
VersicherungsverhÃ¤ltnis bezogen sind, folgt jedoch nicht, daÃ� eine einmal erteilte
Befreiung nach Â§ 173b RVO nur so lange wirksam bleibt, wie alle tatsÃ¤chlichen
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Voraussetzungen fÃ¼r ihre Erteilung vorliegen, und daÃ� der Befreiungsbescheid
mit dem Wegfall einer der Voraussetzungen seine Wirksamkeit verliert. Es braucht
hier nicht entschieden zu werden, ob und gegebenenfalls wie lange die
Entscheidung Ã¼ber die Befreiung nach Â§ 173b RVO (jetzt Â§ 8 Abs 1 Nr 1 SGB V)
fortwirkt, wenn ein BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis aufgegeben und anschlieÃ�end
oder nach einer Unterbrechung ein neues begrÃ¼ndet wird. Im Rahmen desselben
fortlaufend bestehenden BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses wie hier sind jedenfalls
Ã�nderungen des Entgelts fÃ¼r die Wirksamkeit der Befreiung nach Â§ 173b RVO
unerheblich, auch wenn spÃ¤ter die JAV-Grenze vorÃ¼bergehend erneut
Ã¼berschritten war.

Die Grundlage fÃ¼r die Befreiungsentscheidung, die abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung,
die grundsÃ¤tzlich Versicherungspflicht begrÃ¼ndet, bleibt bei Fortdauer desselben
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses unabhÃ¤ngig von VerÃ¤nderungen des Entgelts
erhalten. Die Wirksamkeit der Befreiungsentscheidung bei einem erneuten
Ã�berschreiten der JAV-Grenze zu beenden, ist nicht gerechtfertigt. Sonst wÃ¼rde
der "stÃ¤rkere" Versicherungsfreiheitstatbestand â�� die Versicherungsfreiheit kraft
Gesetzes wegen Ã�berschreitens der JAV-Grenze â�� den "schwÃ¤cheren"
Versicherungsfreiheitstatbestand â�� die Befreiung auf Antrag nach Â§ 173b RVO
(jetzt Â§ 8 Abs 1 Nr 1 SGB V) â�� ersetzen und beenden. Damit wÃ¼rde das
vorÃ¼bergehende Eingreifen eines "stÃ¤rkeren"
Versicherungsfreiheitstatbestandes dazu beitragen, daÃ� nach seinem Ende wegen
ErhÃ¶hung der Grenze Versicherungspflicht (mit erneutem Befreiungsrecht)
eintrÃ¤te und nicht das nÃ¤herliegende Aufleben des schwÃ¤cheren
Freiheitstatbestandes anzunehmen wÃ¤re. Eine Erledigung der
Befreiungsentscheidung ist auch sachlich nicht begrÃ¼ndet. Sie wÃ¼rde Personen,
die vorÃ¼bergehend wegen Ã�berschreitens der JAV-Grenze auch nach Â§ 165 Abs
1 Nr 2 RVO (jetzt Â§ 6 Abs 1 Nr 1 SGB V) versicherungsfrei sind und deshalb als
weniger schutzbedÃ¼rftig erscheinen, gegenÃ¼ber denjenigen begÃ¼nstigen, die
nach der Befreiung mit ihrem Arbeitsentgelt die JAV-Grenze dauerhaft nicht mehr
Ã¼berschreiten. Die Letztgenannten werden im selben BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
nie mehr versicherungspflichtig und kÃ¶nnen sich auch freiwillig nicht mehr fÃ¼r
die gesetzliche Krankenversicherung entscheiden. Ihre einmal ausgesprochene
Befreiung ist unwiderruflich (Â§ 173b Abs 1 Satz 2 RVO iVm Â§ 173a Abs 2 Satz 2
Halbsatz 2 RVO; jetzt Â§ 8 Abs 2 Satz 3 SGB V). Diejenigen hingegen, die nach einer
Befreiung vorÃ¼bergehend die JAV-Grenze wieder Ã¼berschreiten, hÃ¤tten unter
der Annahme, die frÃ¼here Befreiung sei nicht mehr wirksam, wenn sie spÃ¤ter
wegen einer ErhÃ¶hung der Grenze wieder versicherungspflichtig werden, erneut
das Recht, sich befreien zu lassen und damit zwischen gesetzlicher und privater
Krankenversicherung zu wÃ¤hlen. Dieses leuchtet nicht ein. Die hier vertretene
Auffassung hat auch den praktischen Vorteil, daÃ� der Arbeitgeber bis zum Ende
des BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses von Versicherungsfreiheit ausgehen kann.

5. War der Befreiungsbescheid vom 29. Januar 1980 rechtswidrig, so sind
gleichwohl keine weiteren Mitgliedschaftszeiten vorhanden. Denn auch in diesem
Fall hatte die Beklagte den Bescheid nicht mit Wirkung fÃ¼r die hier geltend
gemachten Zeiten bis Juni 1990 zurÃ¼ckzunehmen. Allein Ã¼ber eine solche
RÃ¼cknahme fÃ¼r die Vergangenheit ist hier zu entscheiden, weil nur die
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RÃ¼cknahme fÃ¼r die Vergangenheit bewirken kÃ¶nnte, daÃ� zusÃ¤tzliche
Vorversicherungszeiten zu berÃ¼cksichtigen wÃ¤ren.

Der Senat lÃ¤Ã�t offen, ob sich die RÃ¼cknahme des Befreiungsbescheides nach Â§
45 SGB X richtet, weil er bei seinem ErlaÃ� im Jahr 1980 dem Antrag des KlÃ¤gers
in vollem Umfang stattgegeben hat und deshalb als ausschlieÃ�lich
begÃ¼nstigender Verwaltungsakt zu beurteilen ist, oder ob sie nach Â§ 44 SGB X zu
beurteilen ist, weil der Bescheid sich nunmehr aus der Sicht des Betroffenen auch
als belastend darstellt (vgl dazu Steinwedel in Kasseler Kommentar Â§ 44 SGB X
RdNr 20 f (Stand Dezember 1998); zur Anwendung des Â§ 44 SGB X fÃ¼r den Fall
der RÃ¼cknahme eines Befreiungsbescheides in der Rentenversicherung BSG SozR
5755 Art 2 Â§ 1 Nr 4). Wird der Bescheid als nur begÃ¼nstigender Verwaltungsakt
angesehen, scheidet hier eine RÃ¼cknahme fÃ¼r die Vergangenheit nach Â§ 45
SGB X von vornherein aus. Der Bescheid kann aber auch als belastender
Verwaltungsakt nicht nach Â§ 44 SGB X mit Wirkung fÃ¼r die Vergangenheit
zurÃ¼ckgenommen werden. Da mit dem Befreiungsbescheid weder Ã¼ber
BeitrÃ¤ge noch Ã¼ber Leistungen iS des Abs 1 des Â§ 44 SGB X entschieden
worden ist, richtet sich die RÃ¼cknahme nach Abs 2 des Â§ 44 SGB X. Danach steht
die hier allein streitige RÃ¼cknahme eines rechtswidrigen Bescheides fÃ¼r die
Vergangenheit grundsÃ¤tzlich im Ermessen der Krankenkasse. Die Beklagte hat im
Bescheid vom 22. Februar 1996 neben ihrer Ansicht, der Bescheid sei nach Â§ 44
SGB X schon mangels Anwendbarkeit dieser Vorschrift auf einen vor Inkrafttreten
des SGB X erlassenen Bescheid nicht rÃ¼cknehmbar, hilfsweise
ErmessenserwÃ¤gungen angefÃ¼hrt, die es nach ihrer Ansicht ausschlieÃ�en, den
Bescheid vom 29. Januar 1980 mit Wirkung fÃ¼r die Vergangenheit
zurÃ¼ckzunehmen. Solcher ErwÃ¤gungen bedurfte es jedoch nicht.

Die RÃ¼cknahme fÃ¼r die Vergangenheit ist bei einem Befreiungsbescheid wie
dem vorliegenden, mit dem auf Antrag des Versicherten eine Befreiung
ausgesprochen worden ist, stets ausgeschlossen, jedenfalls fÃ¼r die Zeit vor
Geltendmachung einer Rechtswidrigkeit der Befreiungsentscheidung. Dies folgt aus
dem Grundsatz, daÃ� die Beurteilung von VersicherungsverhÃ¤ltnissen
rÃ¼ckwirkend grundsÃ¤tzlich nicht geÃ¤ndert werden soll. Der Senat hat deshalb in
stÃ¤ndiger Rechtsprechung die rÃ¼ckwirkende BegrÃ¼ndung einer Mitgliedschaft
in der KVdR abgelehnt, wenn die Aufhebung einer die Mitgliedschaft ablehnenden
bindenden Entscheidung im Streit war oder frÃ¼her eine beantragte Mitgliedschaft
des Rentenantragstellers wegen Versagung der Rente geendet hatte. Er hat dies
auch damit begrÃ¼ndet, daÃ� Sachleistungen der Krankenversicherung ohnehin
nachtrÃ¤glich nicht erbracht werden kÃ¶nnen und Beitragsnachforderungen fÃ¼r
die Vergangenheit vermieden werden (vgl zuletzt BSGE 80, 102, 107 = SozR 3-2500
Â§ 5 Nr 33 S 133 mwN). Diese GrÃ¼nde treffen in gleicher Weise fÃ¼r die
RÃ¼cknahme einer Entscheidung Ã¼ber die Befreiung von der Versicherungspflicht
zu. Bei der hier umstrittenen RÃ¼cknahme einer Befreiungsentscheidung im
Rahmen eines Streits um den Zugang zur KVdR kommt hinzu, daÃ� die
DurchfÃ¼hrung der Versicherung fÃ¼r die Vergangenheit ohnehin nicht angestrebt
wird. Die RÃ¼cknahme des Befreiungsbescheides fÃ¼r die Vergangenheit soll auch
beim KlÃ¤ger des vorliegenden Verfahrens fÃ¼r die Vergangenheit lediglich den
formalen Status eines Versicherungspflichtigen begrÃ¼nden, um daraus gÃ¼nstige
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Rechtsfolgen fÃ¼r die Zukunft abzuleiten. Das Gesetz knÃ¼pft jedoch die
angestrebte ZugehÃ¶rigkeit zur KVdR an eine ausreichend lange frÃ¼here
Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung, die seinerzeit entsprechend
dem Befreiungsantrag des Versicherten tatsÃ¤chlich nicht bestanden hat. Auf das
widersprÃ¼chliche Verhalten des KlÃ¤gers, der sich frÃ¼her stÃ¤ndig der Befreiung
entsprechend verhalten hat und nunmehr dieselbe Zeit teilweise als
Pflichtversicherungszeit berÃ¼cksichtigt haben will, hat die Beklagte schon in ihrem
Bescheid vom 22. Februar 1996 zutreffend hingewiesen.

6. Auch aus der Zeit vor 1980 ergeben sich keine weiteren Mitgliedschaftszeiten.
Der Senat lÃ¤Ã�t offen, ob die erstmals im Revisionsverfahren aufgestellte
Behauptung, der KlÃ¤ger habe schon vor 1980 die JAV-Grenze nicht Ã¼berschritten
und sei versicherungspflichtig gewesen, als neues tatsÃ¤chliches Vorbringen
unbeachtlich ist. Auch wenn angenommen wird, er sei schon in den Jahren vor 1980
versicherungspflichtig gewesen, wÃ¤ren diese Zeiten hier nicht zu
berÃ¼cksichtigen. Die Beklagte hat mit dem Bescheid vom 29. Januar 1980 zwar
nur die Befreiung von der Versicherungspflicht fÃ¼r die Zukunft ausgesprochen.
Diese Entscheidung enthielt aber zugleich die notwendige Vorentscheidung, daÃ�
bis einschlieÃ�lich 1979 wegen Ã�berschreitens der JAV-Grenze keine
Versicherungspflicht bestand. Nur unter dieser Voraussetzung konnte die damalige
Befreiungsentscheidung ergehen. Jedenfalls wenn die nunmehr fÃ¼r die Zeit vor
1980 behauptete Versicherungspflicht als Vorfrage Gegenstand einer
Befreiungsentscheidung gewesen ist, zu deren RÃ¼cknahme fÃ¼r die
Vergangenheit die Krankenkasse nicht verpflichtet ist, kann eine vor 1980
tatsÃ¤chlich nicht durchgefÃ¼hrte Versicherung nachtrÃ¤glich nicht mehr
begrÃ¼ndet werden.

7. Die RÃ¼ge der Revision, das LSG habe zu Unrecht weitere Mitgliedschaftszeiten
aus den Jahren 1959 bis 1964 nicht berÃ¼cksichtigt, greift nicht durch. Diese Zeiten
sind vom KlÃ¤ger erstmals im Dezember 1994 mit der BegrÃ¼ndung geltend
gemacht worden, er mÃ¼sse damals von seinem Stiefvater versichert worden sein.
Der KlÃ¤ger hat aber noch im Jahre 1995 selbst eingerÃ¤umt, daÃ� diese Zeiten
bisher noch nicht belegt werden konnten. Dementsprechend hat die Beklagte sie in
ihrem Bescheid vom 22. Februar 1996 nicht berÃ¼cksichtigt, ohne daÃ� der
KlÃ¤ger dagegen etwas eingewandt hat. Bei diesem Sachverhalt brauchte sich das
LSG mit der mÃ¶glichen BerÃ¼cksichtigung der genannten Zeiten auch sachlich-
rechtlich nicht auseinanderzusetzen. Der erstmals mit der Revision vorgebrachte
Grund, diese Zeiten mÃ¼Ã�ten berÃ¼cksichtigt werden, weil
Beweisschwierigkeiten nicht zu Lasten des KlÃ¤gers gehen dÃ¼rften, konnte vom
LSG noch nicht beschieden werden und ist darÃ¼ber hinaus unzutreffend.

8. Die Beklagte hat den KlÃ¤ger nicht im Wege des Herstellungsanspruchs so zu
stellen, als ob er 1980 nicht von der Versicherungspflicht befreit worden wÃ¤re. Ein
Beratungsfehler der Beklagten ist nicht erkennbar. Wenn sie den KlÃ¤ger 1980 zu
Unrecht als versicherungspflichtig angesehen haben sollte, so hat sie doch keine
Beratungspflicht verletzt. Sie wÃ¤re dann lediglich von einem unzutreffenden
Sachverhalt ausgegangen und hÃ¤tte eine unrichtige Befreiung vorgenommen, die
spÃ¤ter mÃ¶glicherweise mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft hÃ¤tte zurÃ¼ckgenommen
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werden kÃ¶nnen. Den KlÃ¤ger hierÃ¼ber zu beraten, bestand fÃ¼r die Beklagte
spÃ¤ter kein AnlaÃ�, weil sie zu diesem Zeitpunkt nicht um eine Beratung
angegangen worden ist. Ohne Erfolg macht die Revision schlieÃ�lich geltend, der
KlÃ¤ger sei 1980 nicht darÃ¼ber beraten worden, daÃ� er spÃ¤ter als Rentner in
der privaten Krankenversicherung einen weit hÃ¶heren Beitrag zahlen mÃ¼sse als
in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Beklagte war zur Beratung hierÃ¼ber
nicht verpflichtet. Beitragssteigerungen in der privaten Krankenversicherung lagen
vielmehr im Risikobereich des KlÃ¤gers.

Hiernach erwies sich die Revision als unbegrÃ¼ndet und war zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 25.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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